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3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 7.
November 2003 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu
erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung.

Der 1947 geborene KlÃ¤ger hat 1966 eine Ausbildung zum Betriebsschlosser mit
der FacharbeiterprÃ¼fung abgeschlossen und anschlieÃ�end stets im erlernten
Beruf bzw. auch als Haushandwerker gearbeitet, wobei er zuletzt von 1993 bis 26.
MÃ¤rz 2000 als Kranschlosser beschÃ¤ftigt war. Das ArbeitsverhÃ¤ltnis wurde
beendet, nachdem der KlÃ¤ger im Februar 1998 einen Arbeitsunfall
(Kniegelenksfraktur durch Sturz von einer Leiter) erlitten und anschlieÃ�end bis Juni
1998 sowie von August 1999 bis MÃ¤rz 2000 arbeitsunfÃ¤hig krank gewesen war.
Er bezieht wegen der Unfallfolgen (MdE 25 v.H.) sowie einer Berufskrankheit
(Allergie auf berufsspezifische Stoffe, MdE 15 v.H.) eine Rente von der
Berufsgenossenschaft sowie Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung.
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Am 30. MÃ¤rz 2000 stellte der KlÃ¤ger bei der Beklagten einen Rentenantrag und
machte geltend, seit dem Arbeitsunfall erwerbsgemindert zu sein. Die Beklagte
ermittelte in seinem Versicherungskonto 421 Beitragsmonate, davon 61 in der Zeit
vom 30. MÃ¤rz 1995 bis 29. MÃ¤rz 2000, und lieÃ� den KlÃ¤ger nach Beiziehung
medizinischer Unterlagen von der Berufsgenossenschaft und der Arbeitsverwaltung
durch die Ã�rztin fÃ¼r Chirurgie B untersuchen. Diese stellte in ihrem am 1. August
2000 abgeschlossenen Gutachten beim KlÃ¤ger belastungsabhÃ¤ngige
Kniegelenksbeschwerden rechts bei Zustand nach operativ versorgter Patellafraktur
sowie belastungsabhÃ¤ngige LWS-Beschwerden fest und hielt ihn fÃ¼r fÃ¤hig,
leichte bis zeitweise mittelschwere Arbeiten in gelegentlich wechselnder Haltung
ohne hÃ¤ufiges Knien und Hocken sowie Leiter- und GerÃ¼starbeit und
allergieauslÃ¶senden Stoffen vollschichtig zu verrichten. Daraufhin lehnte die
Beklagte den Rentenantrag mit Bescheid vom 10. August 2000 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 30. Januar 2001 im Wesentlichen mit der
BegrÃ¼ndung ab, der KlÃ¤ger sei weder berufs- noch erwerbsunfÃ¤hig im Sinne der
Â§Â§ 43, 44 Sozialgesetzbuch â�� SGB â�� VI, weil er mit seinem medizinisch
festgestellten LeistungsvermÃ¶gen zwar nicht mehr als Schlosser arbeiten kÃ¶nne,
aber zumutbar z.B. auf eine TÃ¤tigkeit als FertigungsprÃ¼fer/GÃ¼te-kontrolleur in
Metallbetrieben oder als GerÃ¤tezusammenbauer verweisbar sei.

Mit der am 19. Februar 2001 erhobenen Klage hat der KlÃ¤ger sein Rentenbegehren
weiterverfolgt und geltend gemacht, dass er wegen der gesundheitlichen Folgen
seines Arbeitsunfalles und der Hauterkrankung beider HÃ¤nde nicht mehr
erwerbsfÃ¤hig sei.

Das Sozialgericht hat Befundberichte von den behandelnden Ã�rzten des KlÃ¤gers
eingeholt, und zwar von der Allgemeinmedizinerin Dr. L, den Dermatologen Dres. S
und B sowie der OrthopÃ¤den Dres. H und G, ein arbeitsamtsÃ¤rztliches Gutachten
nach Untersuchung vom 16. Mai 2000 sowie die auf Veranlassung der
Berufsgenossenschaft â�� zuletzt unter dem 20. Juni 2002 â�� erstellten Gutachten
beigezogen und ein fachorthopÃ¤disches Gutachten von Dr. E eingeholt. Der
SachverstÃ¤ndige hat in seinem Gutachten vom 23. Mai 2003, auf das wegen der
Einzelheiten verwiesen wird, folgende Diagnosen genannt:

Fehlstatik der HWS bei deutlichen degenerativen VerÃ¤nderungen, Schulter-Arm-
Syndrom beiderseits, Zustand nach Handwurzelfraktur 1967 ohne
FunktionseinschrÃ¤nkungen, rezidivierendes LWS-Syndrom im Sinne von
belastungsabhÃ¤ngigen Lumbalgien auf dem Boden deutlicher degenerativer
WirbelverÃ¤nderungen, deutlicher VerschleiÃ�zustand am rechten Kniegelenk und
Kniescheibengleitlager im Sinne einer posttraumatischen Arthrose nach operiertem
Kniescheibenbruch, Arthralgien beider Sprunggelenke, unkomplizierte FuÃ�fehlform
beiderseits, leicht Ã¼berreichlicher ErnÃ¤hrungszustand

Das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers hat der Gutachter dahingehend
eingeschÃ¤tzt, dass er noch acht Stunden tÃ¤glich leichte bis mittelschwere
TÃ¤tigkeiten in geschlossenen RÃ¤umen in wechselnder, Ã¼berwiegend sitzender
KÃ¶rperhaltung ausÃ¼ben kÃ¶nne. Das Heben und Tragen von Lasten sei bis 10 kg,
selten auch bis 15 kg mÃ¶glich. Einseitige kÃ¶rperliche Belastung, Arbeiten unter
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Zeitdruck, in festgelegtem Arbeitsrhythmus, an laufenden Maschinen sowie in
Wechsel- und Nachtschicht seien zumutbar, die Fingergeschicklichkeit sowie der
kraftvolle Einsatz beider HÃ¤nde sei nicht eingeschrÃ¤nkt. Zu meiden seien
klimatische EinflÃ¼sse und Zugluft, TÃ¤tigkeiten auf Leitern und GerÃ¼sten sowie
hÃ¤ufigere Ã�berkopfarbeiten. Die geistigen FÃ¤higkeiten seien
ausbildungsentsprechend. Die WegefÃ¤higkeit des KlÃ¤gers sei zur Zeit noch
erhalten, die Ã¼blichen Pausen reichten aus.

Der KlÃ¤ger hat hierzu ein Attest seines neuerdings behandelnden OrthopÃ¤den Dr.
H vom 23. Juli 2003 Ã¼berreicht, demzufolge er wegen einer schmerzhaften
EinschrÃ¤nkung der Beweglichkeit und Belastbarkeit nicht mehr als drei Stunden
tÃ¤glich arbeiten kÃ¶nne.

Die Beklagte hat diverse AuskÃ¼nfte des Verbandes der Metall- und
Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg e.V. â�� VME â�� zu
EinsatzmÃ¶glichkeiten leistungsgeminderter Schlosser und Installateure
Ã¼bersandt und die Auffassung vertreten, dass der KlÃ¤ger danach noch als
FertigungsprÃ¼fer/GÃ¼tekontrolleur bzw. als Hochregallagerarbeiter tÃ¤tig sein
kÃ¶nne.

Das Sozialgericht hat die Klage mit Urteil vom 7. November 2003 abgewiesen und in
den EntscheidungsgrÃ¼nden, auf die wegen der Einzelheiten Bezug genommen
wird, im Wesentlichen sinngemÃ¤Ã� ausgefÃ¼hrt, die zulÃ¤ssige Klage sei nicht
begrÃ¼ndet. Das Gericht folge grundsÃ¤tzlich der BegrÃ¼ndung der angegriffenen
Bescheide und den AusfÃ¼hrungen im Gutachten des Dr. E. Das darin festgestellte
vollschichtige LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers schlieÃ�e die Annahme von
ErwerbsunfÃ¤higkeit aus. Dies gelte auch fÃ¼r die Annahme von
BerufsunfÃ¤higkeit, weil der KlÃ¤ger, dem als Facharbeiter Berufsschutz zustehe,
zumutbar auf eine TÃ¤tigkeit als FertigungsprÃ¼fer/GÃ¼tekontrolleur bzw. als
Hochregallagerarbeiter verwiesen werden kÃ¶nne.

Gegen das seinen ProzessbevollmÃ¤chtigten am 18. Dezember 2003 zugestellte
Urteil richtet sich die am 10. Januar 2004 eingegangene Berufung des KlÃ¤gers, mit
der er sein Rentenbegehren weiterverfolgt und zur BegrÃ¼ndung geltend gemacht
hat, das Gutachten des Dr. Ehrlich sei unzureichend. Die benannten
VerweisungstÃ¤tigkeiten kÃ¤men fÃ¼r ihn nicht in Frage. Die TÃ¤tigkeit eines
FertigungsprÃ¼fers/GÃ¼tekontrolleurs sei nach den AuskÃ¼nften in allen
Haltungsarten auszuÃ¼ben. Er bestreite, dass es insoweit hinreichend viele
ArbeitsplÃ¤tze gebe, bei denen eine derartige TÃ¤tigkeit Ã¼berwiegend im Sitzen
mit der MÃ¶glichkeit zum Haltungswechsel verrichtet werden kÃ¶nne. Es fehle auch
an nachvollziehbarem Datenmaterial Ã¼ber das Vorhandensein von
ArbeitsplÃ¤tzen im Hochregallager, die seinem LeistungsvermÃ¶gen zutrÃ¤glich
seien. Nach der Auskunft des VME vom 19. September 2000 sei es mÃ¶glich, dass
bei der Ein- und Auslagerung mittels Gabelstapler wÃ¤hrend des Fahrens
Belastungen auf die Bandscheiben auftreten kÃ¶nnten, was ihm auch nach
Auffassung von Dr. E nicht zuzumuten sei. Es sei auch bisher nicht hinreichend
geklÃ¤rt, ob es die erforderliche Anzahl von ArbeitsplÃ¤tzen in Hochregallagern
gebe, bei denen Ã¼berwiegendes Sitzen ohne die BewÃ¤ltigung von Lasten
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mÃ¶glich sei. Er habe sich am 2. Juli 2004 bei der Firma Bergmann und Franz, einer
SanitÃ¤r- und Heizungsfirma, Ã¼ber das Anforderungsprofil einer Arbeit als
Hochregallagerist persÃ¶nlich informiert. Dort sei ihm mitgeteilt worden, dass er
sich stÃ¤ndig bewegen und auch viel tragen mÃ¼sse. Zwar werde mit einem
speziellen GerÃ¤t an das Hochregallager gefahren, aus dem die Materialien
rausgenommen wÃ¼rden. Die Umsetzungen auf einen Hubwagen erfolgten dann
aber per Hand. Dazu sei er nicht mehr in der Lage. Bei der Firma S, die
Hochregallager verkaufe, habe er die Auskunft erhalten, dass die Arbeit an diesen
Lagern zu 80 % im Stehen ausgeÃ¼bt werde, was ihm nicht zuzumuten sei.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 7. November 2003 sowie den Bescheid der
Beklagten vom 10. August 2000 in der Fassung des Wider- spruchsbescheides vom
30. Januar 2001 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm aufgrund seines
Antrages vom 27. MÃ¤rz 2000 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen
BerufsunfÃ¤higkeit zu ge- wÃ¤hren, hilfsweise, ein berufskundliches Gutachten
darÃ¼ber einzuholen, ob es eine hinreichende Anzahl von ArbeitsplÃ¤tzen in
Hochregallagern mit einem ihm zumutbaren Anforderungsprofil gebe.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend.

Auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG â�� hat der
Senat ein weiteres orthopÃ¤disches Gutachten von Dr. M eingeholt. Der
SachverstÃ¤ndige hat in seinem Gutachten vom 14. Mai 2004, auf das im Einzelnen
verwiesen wird, folgende Diagnosen aufgefÃ¼hrt:

â�� V.a. somatoforme SchmerzstÃ¶rung â�� Chron. Rez. Zervikal-Syndrom mit
brachialgieformer Ausstrahlung â�� Degenerative Osteochondrose, Spondylarthrose
C4 bis C 7 â�� Chron. rez. Lumbal-Syndrom mit pseudoradikulÃ¤rer Ausstrahlung
â�� Degenerative Spondylarthrose, Baastrup-Syndrom L4 bis S1 â�� Adipositas,
myostatische Rumpfinsuffizienz â�� Posttraumatische Gonarthrose rechts â�� Z.n.
Patellafraktur rechts 02/1998 â�� VenÃ¶se Insuffizienz rechtes Bein â�� Senk- und
SpreizfuÃ� bds. â�� Lungenemphysem â�� Schlafapnoe â�� Chron.
Hyperkeratotisches Handekzem, allerg. Kontaktekzem â��
FettstoffwechselstÃ¶rung, Fettleber.

Das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers hat der Gutachter dahingehend
eingeschÃ¤tzt, dass er noch tÃ¤glich acht Stunden leichte kÃ¶rperliche Arbeiten
verrichten kÃ¶nne, bevorzugt in klimatisierten RÃ¤umen. Die Arbeit solle
Ã¼berwiegend im Sitzen mit der MÃ¶glichkeit zum gelegentlichen Wechsel zum
Gehen oder Stehen durchgefÃ¼hrt werden. Arbeiten unter Zeitdruck, in
festgelegtem Arbeitsrhythmus und an laufenden Maschinen kÃ¶nnten ausgeÃ¼bt
werden, Wechsel- und Nachtschicht seien zumutbar. Zu vermeiden seien einseitige
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kÃ¶rperliche Belastungen, Zwangshaltungen, Ã�berkopfarbeiten, TÃ¤tigkeiten auf
Leitern oder GerÃ¼sten, hÃ¤ufige kniende TÃ¤tigkeiten und hÃ¤ufiges
Treppensteigen sowie das Heben und Tragen von Lasten Ã¼ber 10 kg. Die
Belastbarkeit der Arme und HÃ¤nde sowie die Fingergeschicklichkeit seien
altersentsprechend ausreichend vorhanden. Es bestehe Ã�bereinstimmung mit der
sozialmedizinischen Beurteilung des Vorgutachters Dr. E, da grobe neurologische
Defizite im Bereich der ExtremitÃ¤ten nicht vorhanden seien und die Beweglichkeit
der WirbelsÃ¤ule sowie der groÃ�en Gelenke altersentsprechend ausreichend sei.
Anhaltspunkte fÃ¼r ein rheumatisches Krankheitsgeschehen lÃ¤gen nicht vor.
Durch WirbelsÃ¤ulengymnastik, konsequente DurchfÃ¼hrung der RÃ¼ckenschule
sowie Gewichtsreduktion und vermehrte sportliche AktivitÃ¤t sei das
LeistungsvermÃ¶gen zu verbessern. Der KniegelenksverschleiÃ� werde allerdings
im Laufe der nÃ¤chsten Jahre zunehmen. Auf Nachfrage des Senats hat der
SachverstÃ¤ndige in seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 24. Mai 2004
klargestellt, dass der KlÃ¤ger viermal tÃ¤glich FuÃ�wege von auch mehr als 500 m
in ca. 20 Minuten zurÃ¼cklegen und Ã¶ffentliche Verkehrsmittel zur
Hauptverkehrszeit benutzen kÃ¶nne.

Der Senat hat das berufskundliche SachverstÃ¤ndigengutachten des Diplom-
Verwaltungswirts G B vom 11. November 2002 im Verfahren des Sozialgerichts
Berlin â�� S 20 RJ 1422/00 in das Verfahren eingefÃ¼hrt und den Beteiligten zur
Kenntnis gegeben. Es betrifft die EinsatzmÃ¶glichkeiten eines leistungsgeminderten
Betriebsschlossers u.a. als Hochregallagerarbeiter und GerÃ¤tezusammensetzer.
Zur Herstellung und Montage elektromechanischer und mechanischer Kleinteile als
VerweisungstÃ¤tigkeit fÃ¼r einen bandscheibengeschÃ¤digten Schlosser hat sich
auch der VME in seinen Stellungnahmen vom 7. und 21. Februar 2000 im Verfahren
L 5 RJ 7/98 des erkennenden Senats geÃ¤uÃ�ert. Diese Unterlagen sind ebenfalls in
das vorliegende Verfahren eingefÃ¼hrt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die von den Beteiligten
gewechselten SchriftsÃ¤tze nebst Anlagen sowie auf den sonstigen Akteninhalt
Bezug genommen. Die den KlÃ¤ger betreffenden VerwaltungsvorgÃ¤nge der
Beklagten haben vorgelegen und sind Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung
gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung des KlÃ¤gers ist nicht begrÃ¼ndet.

Das erstinstanzliche Urteil ist nicht mit Erfolg zu beanstanden. Der Bescheid der
Beklagten vom 10. August 2000 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
30. Januar 2001 ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt den KlÃ¤ger nicht in seinen Rechten.
Ihm steht eine Rente wegen Erwerbsminderung derzeit nicht zu.

MaÃ�gebend fÃ¼r die im MÃ¤rz 2000 vom KlÃ¤ger beantragte Rente wegen
Erwerbsminderung sind gemÃ¤Ã� Â§ 300 Abs. 2 SGB VI noch die Vorschriften dieses
Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung. Die Beklagte hat
im Widerspruchsbescheid vom 30. Januar 2001 den jeweiligen Abs. 2 dieser
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Vorschriften zutreffend im Wortlaut zitiert, so dass darauf Bezug genommen werden
kann. Danach liegt beim KlÃ¤ger schon nicht BerufsunfÃ¤higkeit im Sinne von Â§ 43
Abs. 2 SGB VI a.F. vor.

Ausgangspunkt fÃ¼r die PrÃ¼fung der BerufsunfÃ¤higkeit ist nach dieser Vorschrift
der "bisherige Beruf" des KlÃ¤gers. Das ist seine mit erfolgreicher
FacharbeiterprÃ¼fung erlernte und anschlieÃ�end Ã¼berwiegend ausgeÃ¼bte
TÃ¤tigkeit als Betriebsschlosser, zuletzt von 1993 bis MÃ¤rz 2000 als Kranschlosser.
Diesen Beruf kann der KlÃ¤ger unstreitig nicht mehr ausÃ¼ben, weil damit auch die
BewÃ¤ltigung schwerer Lasten, hÃ¤ufige Arbeiten auf Leitern sowie die
Verwendung berufsspezifischer Stoffe, gegen die der KlÃ¤ger allergisch ist,
verbunden ist. Dass dem KlÃ¤ger wegen seiner vor allem orthopÃ¤dischen Leiden
und den Folgen seines Arbeitsunfalles eine weitere TÃ¤tigkeit in seinem bisherigen
Beruf nicht mehr mÃ¶glich ist, hat bereits das Rentengutachten der Chirurgin B
ergeben. Dieser Umstand begrÃ¼ndet jedoch noch keinen Anspruch auf Rente
wegen BerufsunfÃ¤higkeit. Eine solche steht einem Versicherten nÃ¤mlich erst
dann zu, wenn es anstelle seines bisherigen Berufes keine andere TÃ¤tigkeit mehr
gibt, auf die er gesundheitlich und sozial zumutbar verwiesen werden kann.

Die gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigungen und das LeistungsvermÃ¶gen des
KlÃ¤gers waren bereits durch das vom Sozialgericht eingeholte, sorgfÃ¤ltig
begrÃ¼ndete SachverstÃ¤ndigengutachten des OrthopÃ¤den Dr. E vom 23. Mai
2003 umfassend dargestellt und gewÃ¼rdigt worden. Nach seiner
wohlbegrÃ¼ndeten EinschÃ¤tzung, die auch den erkennenden Senat Ã¼berzeugt,
kann der KlÃ¤ger noch acht Stunden tÃ¤glich leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten
in geschlossenen RÃ¤umen in wechselnder, Ã¼berwiegend sitzender
KÃ¶rperhaltung ausÃ¼ben. Das Heben und Tragen von Lasten bis jedenfalls 10 kg
ist ihm mÃ¶glich. Einseitige kÃ¶rperliche Belastungen, Arbeiten und Zeitdruck, in
festgelegtem Arbeitsrhythmus, an laufenden Maschinen sowie in Wechsel- und
Nachtschicht sind dem KlÃ¤ger zumutbar, seine Fingergeschicklichkeit sowie der
kraftvolle Einsatz beider HÃ¤nde sind nicht eingeschrÃ¤nkt. Zu vermeiden sind
ungÃ¼nstige klimatische EinflÃ¼sse und Zugluft, TÃ¤tigkeiten auf Leitern und
GerÃ¼sten sowie hÃ¤ufigere Ã�berkopfarbeiten. Die WegefÃ¤higkeit ist erhalten,
die Ã¼blichen Pausen reichen aus. Dass diese von dem Attest des behandelnden
OrthopÃ¤den Dr. H abweichende EinschÃ¤tzung eines vollschichtigen â�� und auch
qualitativ nicht sehr schwerwiegend eingeschrÃ¤nkten â�� LeistungsvermÃ¶gens
zutreffend ist, hat die weitere Beweiserhebung im Berufungsverfahren bestÃ¤tigt,
die auf Antrag des KlÃ¤gers unter Heranziehung des von ihm benannten
OrthopÃ¤den Dr. M durchgefÃ¼hrt worden ist. Dieser SachverstÃ¤ndige hat nach
umfassender Untersuchung des KlÃ¤gers und unter Einbeziehung auch
fachfremder, aktenkundiger Diagnosen das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers im
Mai 2004 ebenfalls als fÃ¼r tÃ¤glich acht Stunden leichte kÃ¶rperliche Arbeiten
ausreichend beurteilt. Das von ihm im Einzelnen herausgearbeitete positive und
negative Leistungsprofil des KlÃ¤gers stimmt mit der Beurteilung des Vorgutachters
Dr. E Ã¼berein, wie Dr. M zusammenfassend hervorgehoben hat. Aus der Sicht
beider OrthopÃ¤den ist der Zustand des StÃ¼tz- und Bewegungsapparates des
KlÃ¤gers im Wesentlichen altersentsprechend. Durch WirbelsÃ¤ulengymnastik,
Gewichtsreduktion und vermehrte sportliche AktivitÃ¤t kann sein
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LeistungsvermÃ¶gen sogar noch verbessert werden. Nach EinschÃ¤tzung von Dr. M
wird allerdings der KniegelenksverschleiÃ� im Laufe der nÃ¤chsten Jahre
zunehmen. Derzeit ist die WegefÃ¤higkeit des KlÃ¤gers allerdings auch seiner
Auffassung nach noch gegeben, denn in seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme hat
Dr. Me ausdrÃ¼cklich klargestellt, dass der KlÃ¤ger viermal tÃ¤glich FuÃ�wegen
von auch mehr als 500 m in ca. 20 Minuten zurÃ¼cklegen und Ã¶ffentliche
Verkehrsmittel zur Hauptverkehrszeit benutzen kann.

Mit diesem LeistungsvermÃ¶gen kann der KlÃ¤ger zwar nicht mehr als
Betriebsschlosser arbeiten, fÃ¼r ihn kommen jedoch noch andere leichtere
berufsverwandte TÃ¤tigkeiten in Betracht, die ihm als Facharbeiter zumutbar sind.
Zwischen den Beteiligten ist zu Recht nicht streitig, dass der KlÃ¤ger in dem vom
Bundessozialgericht entwickelten Mehr-Stufen-Schema als gelernter
Betriebsschlosser in der zweithÃ¶chsten von vier Gruppen einzustufen ist. Da er
Berufsschutz als Facharbeiter genieÃ�t und in seinem bisherigen Beruf nicht mehr
einsetzbar ist, kann er nur auf andere FacharbeitertÃ¤tigkeiten oder auf qualifizierte
AnlerntÃ¤tigkeiten verwiesen werden, die konkret zu benennen sind. Dabei ist
hinsichtlich der VerweisungstÃ¤tigkeit zu berÃ¼cksichtigen, dass einerseits der
Versicherte aufgrund seiner Vorkenntnisse und FÃ¤higkeiten in der Lage sein muss,
diese mit einer maximalen Anlern- bzw. Einarbeitungszeit von drei Monaten
vollwertig zu verrichten, andererseits die TÃ¤tigkeit fÃ¼r jemanden ohne
Vorbildung aber eine betriebliche Ausbildung von mehr als drei Monaten erfordert
(stÃ¤ndige Rechtsprechung des BSG, vgl. z.B. Urteil vom 30. September 1987 â�� 
SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 147 sowie Urteil vom 14. Mai 1996 â�� SozR 3-2600 Â§ 43
Nr. 13).

Als dem KlÃ¤ger gesundheitlich und fachlich zumutbare VerweisungstÃ¤tigkeit
kommt zunÃ¤chst die eines Arbeiters im Hochregallager mit warenkundlichen
Kenntnissen des Ã¼blichen Metallsortiments in Betracht. Nach den AuskÃ¼nften
des VME, die die Beklagte erstinstanzlich Ã¼berreicht hat und die mit Ã¤hnlich
lautenden AuskÃ¼nften Ã¼bereinstimmen, die der erkennende Senat von diesem
Verband eingeholt hat, steuert ein Arbeiter im Hochregallager mittels Computer und
automatischer Regaltechnik die Ein- und Auslagerung von metallischen Rohstoffen,
Halbzeugen und Fertigerzeugnissen. Eine kÃ¶rperliche Anstrengung erfolgt hierbei
nicht, da ausschlieÃ�lich automatische Transporttechnik zur Anwendung gelangt
und ein Umpacken der GegenstÃ¤nde nicht erforderlich ist. Die TÃ¤tigkeit wird
Ã¼berwiegend im Sitzen ausgeÃ¼bt. Arbeiten in Zwangshaltungen oder auf Leitern
und GerÃ¼sten fallen nicht an. HÃ¤ufiges Arbeiten in hockender Stellung oder
hÃ¤ufiges BÃ¼cken ist mit dieser TÃ¤tigkeit nicht verbunden, so dass sie insgesamt
als leichte kÃ¶rperliche Arbeit anzusehen ist. Die tarifliche Eingruppierung dieser
qualifizierten AnlerntÃ¤tigkeit erfolgt in Tarifgruppe 4. Die fÃ¼r eine derartige
TÃ¤tigkeit erforderlichen Fachkenntnisse kann sich ein Betriebsschlosser ohne
weiteres innerhalb einer Einarbeitungszeit von nicht mehr als drei Monaten
aneignen. Der KlÃ¤ger ist diesen berufskundlichen AuskÃ¼nften mit der
Behauptung entgegengetreten, dass nach dem Ergebnis seiner eigenen Recherchen
die kÃ¶rperlichen Anforderungen einer TÃ¤tigkeit im Hochregallager in
entscheidungserheblicher Weise hÃ¶her und ihm nicht zumutbar seien. Die auf
umfassenden Kenntnissen der industriellen Fertigung in dem fÃ¼r den KlÃ¤ger
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vorrangig relevanten Bereich der Metallindustrie betreffenden AuskÃ¼nfte zum
Anforderungsprofil eines Hochregallagerarbeiters mit warenkundlichen Kenntnissen
des Ã¼blichen Metallsortiments werden durch die vom KlÃ¤ger eingeholte
Arbeitsplatzbeschreibung bei nur einer konkreten Firma nicht entkrÃ¤ftet, zumal es
sich dabei um einen SanitÃ¤r- und Heizungsbetrieb gehandelt hat. Soweit er von
einer in Berlin ansÃ¤ssigen Firma S die Auskunft erhalten haben will, dass die Arbeit
an den von ihr verkauften Hochregallagern zu 80 % in stehender Haltung
ausgeÃ¼bt wÃ¼rden, steht dies in vÃ¶lligem Widerspruch zu den AusfÃ¼hrungen
des berufskundlichen SachverstÃ¤ndigen B in seinem den Beteiligten zur Kenntnis
gegebenen Gutachten vom 11. November 2002. Dort hatte er fÃ¼r einen
Betriebsschlosser mit sogar deutlich weitergehenden LeistungseinschrÃ¤nkungen
als beim KlÃ¤ger u.a. eine TÃ¤tigkeit als Hochregallagerarbeiter als zumutbar
angesehen und hierzu u.a. ausgefÃ¼hrt, dass Hochregalstapler unterschiedlicher
Art von verschiedenen Herstellern produziert wÃ¼rden, z.B. von der Firma S in
Hamburg. Die neuen Modelle wÃ¼rden mit einem elektrisch drehbaren
Fahrerplatzmodul ausgestattet, so dass der Bediener in jeder Situation optimal und
ermÃ¼dungsfrei sitzen kÃ¶nne.

Es bestand jedoch kein Anlass, diesen unterschiedlichen AuskÃ¼nften durch
Nachfrage oder die vom KlÃ¤ger beantragte Einholung eines berufskundlichen
SachverstÃ¤ndigengutachtens nachzugehen, da er jedenfalls gesundheitlich und
sozial zumutbar auf eine TÃ¤tigkeit als GerÃ¤tezusammensetzer bzw. Montierer von
Kleinteilen verwiesen werden kann. Eine solche TÃ¤tigkeit hatte die Beklagte schon
in ihrem Widerspruchsbescheid vom 30. Januar 2001 genannt. Die Anforderungen
einer solchen TÃ¤tigkeit sind sowohl in dem bereits genannten Gutachten des
SachverstÃ¤ndigen B als auch in den vom Senat noch in das Verfahren
eingefÃ¼hrten AuskÃ¼nften des VME vom 7. und 21. Februar 2000 aufgefÃ¼hrt,
die jeweils VerweisungstÃ¤tigkeiten fÃ¼r leistungsgeminderte Schlosser betrafen,
wobei das LeistungsvermÃ¶gen der dortigen KlÃ¤ger eher geringer war als das des
KlÃ¤gers im vorliegenden Verfahren. Die MontagetÃ¤tigkeit wird jeweils
dahingehend beschrieben, dass es sich um eine leichte kÃ¶rperliche Arbeit in
wechselnder, vorwiegend sitzender Haltung handelt. Die nach den oben genannten
medizinischen Gutachten beim KlÃ¤ger zu berÃ¼cksichtigenden wenigen
qualitativen EinschrÃ¤nkungen werden bei diesen MontagetÃ¤tigkeiten
berÃ¼cksichtigt. Soweit der KlÃ¤ger anfÃ¼hrt, dass die bei ihm bestehende
Kontaktallergie gegen Ã�le und Schmierstoffe einer TÃ¤tigkeit als
GerÃ¤tezusammensetzer entgegenstehe, ist darauf hinzuweisen, dass er sich,
sofern bei dieser feinmechanischen TÃ¤tigkeit Ã¼berhaupt direkter kÃ¶rperlicher
Kontakt mit derartigen Schmierstoffen gegeben ist, mit Schutzhandschuhen
versehen kann. Die angefÃ¼hrte MontagetÃ¤tigkeiten erfordern nach den
berufskundlichen AuskÃ¼nften eine regulÃ¤re Ausbildungszeit von mindestens 1
1/2 Jahren und werden jedenfalls nach der Lohngruppe 4 entlohnt. Sie stehen im
Tarifgebiet auch in ausreichender Anzahl zur VerfÃ¼gung.

Da nach alledem die gesundheitlichen Voraussetzungen fÃ¼r die Annahme von
BerufsunfÃ¤higkeit nach Â§ 43 Abs. 2 SGB VI a.F. nicht vorliegen, kommt die
Annahme von ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinne des Â§ 44 Abs. 2 SGB VI a.F. erst recht
nicht in Betracht. Bei noch vollschichtigem LeistungsvermÃ¶gen und mangelnder
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BerufsunfÃ¤higkeit besteht auch kein Anspruch auf Rente wegen voller
Erwerbsminderung bzw. teilweiser Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit nach 
Â§Â§ 43, 240 SGB VI in der seit dem 1. Januar 2001 geltenden Fassung.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und folgt dem Ergebnis in der
Hauptsache.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 17.03.2005

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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